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Auch der Allradantrieb
darf nicht zur Verwegenheit verleiten

Auf die Tatsache, dass die Doppelbereifung der Sicherheit des
Traktors im Hanggelände förderlich ist, jedoch kein Allheilmittel bildet,
wurde bereits in «Der Traktor und die Landmaschine» Nr. 12, Seite 710
hingewiesen. Dasselbe gilt auch für den Allradantrieb. Obwohl durch ihn
die Bodenhaftung und die Rückhaltefähigkeit bei Talwärtsfahrten begünstigt
werden, darf er nicht zur

Verwegenheit und Unterschätzung von Bodennässe führen.

Das Befahren von aufgeweichtem Gelände hat dem Lenker des oben
abgebildeten Allrad-Traktors mit unbeladenem Anhänger das Leben gekostet.
Das Fahrzeug geriet auf einer Bodenwelle mit ca. 35 % Steigung ins Gleiten
und überschlug sich beim Einmünden in die Bergstrasse. BUL

Für Ladung und Mitfahrer ist vor allem der Führer verantwortlich
Dies geht klar und deutlich aus dem Art. 29 und 30 (SVG) hervor. Jeder Führer soll
daher beides prüfen (richtige Anordnung, Breite, Höhe, überragende Teile, Ueber-
gewicht, Mitfahrenlassen nur auf den dafür eingerichteten Plätzen usw.). Scheint
ihm etwas nicht in Ordnung oder will eine mitfahrende Person seinen Anordnungen
nicht gehorchen, so soll er das Führen des Motorfahrzeuges verweigern. Wenn
auf der Fahrt nämlich «etwas passiert», so wird vor allem er zur Rechenschaft
gezogen.
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